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§ 4 Oö. BSG 1991 § 4
 Oö. BSG 1991 - Oö. Bodenschutzgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2025

(1) Auf Böden darf Klärschlamm nicht ausgebracht werden, wenn im Boden die für bestimmte Sto1e und sonstige

Parameter in der Verordnung gemäß § 13 festgesetzten Grenzwerte überschritten werden. Der Nutzungsberechtigte

hat den Gehalt an diesen Sto1en und sonstige Parameter vor der ersten Ausbringung auf Grund einer repräsentativen

Bodenuntersuchung feststellen zu lassen.

(2) Die Bodenuntersuchung ist vor einer Ausbringung zu wiederholen, wenn die letzte Bodenuntersuchung über zehn

Jahre zurückliegt oder seit der letzten Bodenuntersuchung an Klärschlamm-Trockensubstanz insgesamt 15 Tonnen pro

Hektar ausgebracht wurden. Darüber hinaus kann die Behörde in dem für eine ausreichende Kontrolle erforderlichen

Umfang hinsichtlich aller Böden Bodenuntersuchungen anordnen.

(3) Die Entnahme der Bodenproben für die Bodenuntersuchung nach Abs. 1 hat außer in den Fällen des Abs. 2 letzter

Satz durch den Nutzungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Fachkundigen zu erfolgen; sie ist nach

fachlich anerkannten Grundsätzen durchzuführen und hat in einer für die Analyse ausreichenden Menge zu erfolgen.

Pro angefangene zwei Hektar einer AusbringungsBäche ist je eine repräsentative Mischprobe zu entnehmen; über die

Hektargrenze hinausgehende RestBächen unter 2.000 m² bleiben unberücksichtigt. Die Bodenprobe ist vom

Nutzungsberechtigten dem Betreiber der Abwasserreinigungsanlage unter Anschluss eines Protokolls mit Angabe der

Grundstücksnummer einschließlich der Katastralgemeinde sowie der Größe und Nutzungsart der AusbringungsBäche

zu übergeben. Der Betreiber der Abwasserreinigungsanlage hat die Analyse der Bodenprobe durch eine anerkannte

Untersuchungsstelle (§ 46) zu veranlassen und dem Nutzungsberechtigten der AusbringungsBäche sowie der

Landesregierung je eine Ausfertigung des Bodenuntersuchungszeugnisses inklusive Probennahmeprotokoll zu

übermitteln.

(4) Die Analyse hat insbesondere folgende Parameter zu umfassen: Säuregehalt im Boden (pH-Wert), organische

Substanz, Kationenaustauschkapazität, Gesamtsticksto1, Phosphor, Kalium, Magnesium, Bor und die in der

Verordnung gemäß § 13 Abs. 1 Z 1 angeführten sonstigen Parameter. § 3 Abs. 7 zweiter und letzter Satz sind

sinngemäß anzuwenden.
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